
Stadtwerke 
Sondershausen GmbH 
 
Am Schlosspark 18 
99706 Sondershausen 
 
Infos unter: 
 
www.stadtwerke-
sondershausen.de 
 
Bei Fragen: 
 
Kundenservice 
Telefon 
(0 36 32) 60 48 – 48 
Telefax 
(0 36 32) 60 48 – 812 
E-Mail 
kontakt@stadtwerke-
sondershausen.de 
 
Servicezeiten des 
Kundenzentrums: 
Mo, Do, Fr 9.00 – 15.00 Uhr 
Di   9.00 – 18.00 Uhr 
Mi   9.00 – 12.00 Uhr 

Preisblatt Strom 
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung mit Strom 
aus dem Niederspannungsnetz gemäß § 38 EnWG für Haushaltskunden 
 
Ersatzversorgungstarif ohne Leistungsmessung 
 

 

Für Haushaltskunden ohne Schwachlastregelung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis ct/kWh 36,17 43,04 38,67 46,02

Bei Vorhandensein einer konventionellen Messeinrichtung (kME) oder 
einer modernen Messeinrichtung (mME) gelten folgende Preise:

Leistungspreis EUR/Jahr 44,40 52,84 39,90 47,48
Verrechnungspreis1 EUR/Jahr 28,40 33,80 28,40 33,80
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 30,67 36,50 30,67 36,50

Bei Vorhandensein eines intelligenten Messsystems (iMsys) im Sinne 
des Messstellenbetriebsgesetzes gelten folgende Preise:

Leistungspreis EUR/Jahr 44,40 52,84 39,90 47,48
Verrechnungspreis1 bis 10.000 kWh / Jahr EUR/Jahr 100,43 119,51 100,43 119,51
Verrechnungspreis1 ab 10.001 kWh / Jahr EUR/Jahr 125,64 149,51 125,64 149,51
Verrechnungspreis1 ab 20.001 kWh / Jahr EUR/Jahr 159,26 189,52 159,26 189,52
Verrechnungspreis1 bis 100.000 kWh / Jahr EUR/Jahr 184,47 219,52 184,47 219,52
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 31,26 37,20 31,26 37,20

enthaltene Kostenbelastungen im Netto-Arbeitspreis:
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes ct/kWh 2,050 2,440 2,050 2,440
Konzessionsabgabe nach § 4 Konzessionsabgabenverordnung2 ct/kWh 1,320 1,571 1,320 1,571
Umlage nach § 60 des Erneuerbare-Energien-Gesetz ct/kWh 0,000 0,000 0,000 0,000
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ct/kWh 0,357 0,425 0,357 0,425
Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung ct/kWh 0,417 0,496 0,417 0,496
Umlage nach § 17 f Energiew irtschaftsgesetz ct/kWh 0,591 0,703 0,591 0,703
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten ct/kWh 0,000 0,000 0,000 0,000

enthaltene Kostenbelastungen des Netzbetreibers3 :
Netzentgelt pro Kilow attstunde ct/kWh 7,90 9,40 7,90 9,40
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz EUR/Jahr 44,00 52,36 44,00 52,36
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 30,67 36,50 30,67 36,50
Messstellenbetrieb (w enn durch Netzbetreiber durchgeführt)4 EUR/Jahr 10,50 12,50 10,50 12,50

Summe der oben genannten Kostenbelastungen:
ct/kWh 12,64 15,04 12,64 15,04

ohne Stromw andlersatz EUR/Jahr 54,50 64,86 54,50 64,86
mit Stromw andlersatz EUR/Jahr 85,17 101,35 85,17 101,35

Beschaffungskosten der Ersatzversorgung ct/kWh 19,03 22,65 19,11 22,74

Grundversorgeranteil  (Stromeinkauf, Vertrieb und Service)
am Allgemeinen Preis der Ersatzversorgung:
am Grundpreis5 EUR/Jahr 18,30 21,78 13,80 16,42
am Arbeitspreis ct/kWh 23,54 28,01 26,04 30,98

2 Es werden die Höchstsätze nach Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV) gezahlt

3 Diese Werte gelten für das Netzgebiet der Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH
4 Diese Werte sind Durchschnit tswerte bei Vorhandensein einer kM E oder mM E. Die Werte können

   von den tatsächlichen Entgelten für Netznutzung je nach Art  der M esseinrichtung abweichen.
5 Diese Werte stehen in Abhängigkeit  der vorhandenen M esseinrichtung (hier beispielhaft  bezogen 

   auf kM E/mM E) und weichen bei Vorhandensein einer iM sys je nach Verbrauch ab.

Haushalt Gewerbe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gültig ab 1. April 2023 

Allgemeine Preise der Ersatzversorgung für 
Haushaltskunden 
Haushaltskunden sind nach § 3 Nr. 22 EnWG 
Letztverbraucher, die Energie überwiegend für 
den Eigenverbrauch im Haushalt oder bis zu 
einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh für 
berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche 
Zwecke kaufen. Letztverbraucher, die keine 
Haushaltskunden sind und in der Ersatzversor-
gung nach § 38 EnWG mit Strom versorgt 
werden, werden zu den Allgemeinen Preisen 
der Ersatzversorgung mit Strom für Nicht-
Haushaltskunden versorgt. 
 
Ersatzversorgung 
Grundsätzlich ist die Ersatzversorgung für einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten ausgelegt. 
Um sicherzustellen, dass danach auch weiterhin 
eine Belieferung mit Strom erfolgt, sollte in 
dieser Zeit ein Stromliefervertrag abgeschlossen 
werden. Haushaltskunden werden nach Ablauf 
der drei Monate direkt in die Grundversorgung 
überführt, wenn kein neuer Vertrag abgeschlos-
sen wurde. Die Ersatzversorgung erfolgt auf der 
Grundlage der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Strom aus dem Niederspannungsnetz 
(StromGVV) sowie der Ergänzenden Bedingun-
gen. 
 
Verrechnungspreis1 
Der Verrechnungspreis beinhaltet eine jährliche 
Abrechnung in einem zeitlichen Abstand von ca. 
12 Monaten.  
 
Stromsteuer 
In den Arbeitspreisen sowie im maximalen 
Durchschnittspreis ist die gesetzlich festgelegte 
Stromsteuer auf den Stromverbrauch enthalten 
(2,05 ct/kWh netto / 2,4395 ct/kWh brutto). Der 
Strombezug von Kunden, die Anspruch auf 
einen ermäßigten Steuersatz haben, wird bei 
Vorlage des Erlaubnisscheines nach den 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen 
besteuert. 
 
Konzessionsabgabe 
Die Konzessionsabgabe ist entsprechend der 
Konzessionsabgabenverordnung in den Ar-
beitspreisen berücksichtigt. 
 
Umsatzsteuer 
Die Bruttopreise enthalten die gültige MwSt., 
derzeit 19%. Rundungsdifferenzen können 
auftreten, vereinbart ist der Nettopreis. 
 
Umlagen 
Nähere Informationen zu den nebenstehend 
genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf 
der Informationsplattform der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber: 
www.netztransparenz.de 
 
Zahlungsweise, Preisänderungen 
Es werden Abschlagszahlungen vereinbart, 
deren Höhe entsprechend des erfolgten oder zu 
erwartenden Verbrauches ermittelt wird. Bei 
Änderungen des Erdgaspreises oder der 
Steuern während eines Abrechnungszeitraumes 
kann der Erdgasverbrauch zeitanteilig unter der 
Berücksichtigung saisonaler Verbrauchs-
schwankungen abgerechnet werden. Zukünftige 
Preisänderungen sind jeweils zum 1. und 15. 
eines Monats möglich. Die Änderung wird 
ausschließlich auf unserer Internetseite veröf-
fentlicht. Eine briefliche Mitteilung erfolgt nicht. 
 
Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) 
Die Themen Energieeinsparung und Energieef-
fizienz haben für uns hohe Priorität. Auf den 
Internetseiten www.stadtwerke-
sondershausen.de und www.ganz-einfach-
energiesparen.de haben wir deshalb Hinweise, 
Kontaktinformationen und Tipps für Sie einge-
stellt. Weitere Informationen über Energiedienst-
leister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnah-
men und zu Energieaudits erhalten Sie außer-
dem auf der Internetseite der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) unter www.bfee-
online.de.“ 
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Kundenzentrums: 
Mo, Do, Fr 9.00 – 15.00 Uhr 
Di   9.00 – 18.00 Uhr 
Mi   9.00 – 12.00 Uhr 

Preisblatt Strom  
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung mit Strom 
aus dem Niederspannungsnetz gemäß § 38 EnWG für Haushaltskunden 
 
Ersatzversorgungstarif ohne Leistungsmessung 
 

 

Für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung

netto brutto netto brutto

Arbeitspreis Hochtarif ct/kWh 36,34 43,24 38,76 46,12
Arbeitspreis Niedrigtarifarif ct/kWh 29,14 34,68 28,84 34,32

Bei Vorhandensein einer konventionellen Messeinrichtung (kME) oder 

einer modernen Messeinrichtung (mME) gelten folgende Preise:

Leistungspreis EUR/Jahr 44,40 52,84 39,90 47,48
Verrechnungspreis1 EUR/Jahr 47,57 56,61 47,57 56,61
Zuschlag Tarifschaltung EUR/Jahr 6,13 7,29 6,13 7,29
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 30,67 36,50 30,67 36,50

Bei Vorhandensein eines intelligenten Messsystems (iMsys) im Sinne 
des Messstellenbetriebsgesetzes gelten folgende Preise:

Leistungspreis EUR/Jahr 44,40 52,84 39,90 47,48
Verrechnungspreis1 bis 10.000 kWh / Jahr EUR/Jahr 118,10 140,54 118,10 140,54
Verrechnungspreis1 ab 10.001 kWh / Jahr EUR/Jahr 143,31 170,54 143,31 170,54
Verrechnungspreis1 ab 20.001 kWh / Jahr EUR/Jahr 176,93 210,55 176,93 210,55
Verrechnungspreis1 bis 100.000 kWh / Jahr EUR/Jahr 202,14 240,55 202,14 240,55
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 31,26 37,20 31,26 37,20

enthaltene Kostenbelastungen im Nettopreis:
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes ct/kWh 2,050 2,440 2,050 2,440
Konzessionsabgabe nach § 4 Konzessionsabgabenverordnung2 Hochtarif ct/kWh 1,320 1,571 1,320 1,571
Konzessionsabgabe nach § 4 Konzessionsabgabenverordnung2 Niedrigtarif ct/kWh 0,610 0,726 0,610 0,726
Umlage nach § 60 des Erneuerbare-Energien-Gesetz ct/kWh 0,000 0,000 0,000 0,000
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ct/kWh 0,357 0,425 0,357 0,425
Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung ct/kWh 0,417 0,496 0,417 0,496
Umlage nach § 17 f  Energiew irtschaftsgesetz ct/kWh 0,591 0,703 0,591 0,703
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten ct/kWh 0,000 0,000 0,000 0,000

enthaltene Kostenbelastungen des Netzbetreibers3 :
Netzentgelt pro Kilow attstunde ct/kWh 7,90 9,40 7,90 9,40
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz EUR/Jahr 44,00 52,36 44,00 52,36
Zuschlag Stromw andlersatz EUR/Jahr 30,67 36,50 30,67 36,50
Messstellenbetrieb (w enn durch Netzbetreiber durchgeführt)4 EUR/Jahr 12,00 14,28 12,00 14,28

Summe der oben genannten Kostenbelastungen:
Hochtarif ct/kWh 12,64 15,04 12,64 15,04
Niedrigtarif ct/kWh 11,93 14,19 11,93 14,19
ohne Stromw andlersatz EUR/Jahr 56,00 66,64 56,00 66,64
mit Stromw andlersatz EUR/Jahr 86,67 103,14 86,67 103,14

Beschaffungskosten der Ersatzversorgung ct/kWh 19,20 22,85 19,20 22,85

Grundversorgeranteil  (Stromeinkauf, Vertrieb und Service)
am Allgemeinen Preis der Ersatzversorgung:
am Grundpreis5 EUR/Jahr 42,10 50,10 37,60 44,74
am Arbeitspreis Hochtarif ct/kWh 23,70 28,20 26,12 31,08
am Arbeitspreis Niedrigtarif ct/kWh 17,22 20,49 16,92 20,13

2 Es werden die Höchstsätze nach Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV) gezahlt

3 Diese Werte gelten für das Netzgebiet  der Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH
4 Diese Werte sind Durchschnit tswerte bei Vorhandensein einer kM E oder mM E. Die Werte können

   von den tatsächlichen Entgelten für Netznutzung je nach Art  der M esseinrichtung abweichen.
5 Diese Werte stehen in Abhängigkeit  der vorhandenen M esseinrichtung (hier beispielhaft  bezogen 

   auf kM E/mM E) und weichen bei Vorhandensein einer iM sys je nach Verbrauch ab.

Haushalt Gewerbe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gültig ab 1. April 2023 

 

Allgemeine Preise der Ersatzversorgung für 
Haushaltskunden 
Haushaltskunden sind nach § 3 Nr. 22 EnWG 
Letztverbraucher, die Energie überwiegend für 
den Eigenverbrauch im Haushalt oder bis zu 
einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh für 
berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche 
Zwecke kaufen. Letztverbraucher, die keine 
Haushaltskunden sind und in der Ersatzversor-
gung nach § 38 EnWG mit Strom versorgt 
werden, werden zu den Allgemeinen Preisen der 
Ersatzversorgung mit Strom für Nicht-
Haushaltskunden versorgt. 
 
Ersatzversorgung 
Grundsätzlich ist die Ersatzversorgung für einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten ausgelegt. Um 
sicherzustellen, dass danach auch weiterhin 
eine Belieferung mit Strom erfolgt, sollte in 
dieser Zeit ein Stromliefervertrag abgeschlossen 
werden. Haushaltskunden werden nach Ablauf 
der drei Monate direkt in die Grundversorgung 
überführt, wenn kein neuer Vertrag abgeschlos-
sen wurde. Die Ersatzversorgung erfolgt auf der 
Grundlage der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Strom aus dem Niederspannungsnetz 
(StromGVV) sowie der Ergänzenden Bedingun-
gen. 
 
Verrechnungspreis1 
Der Verrechnungspreis beinhaltet eine jährliche 
Abrechnung in einem zeitlichen Abstand von ca. 
12 Monaten.  
 

Stromsteuer 
In den Arbeitspreisen sowie im maximalen 
Durchschnittspreis ist die gesetzlich festgelegte 
Stromsteuer auf den Stromverbrauch enthalten 
(2,05 ct/kWh netto / 2,4395 ct/kWh brutto). 
Der Strombezug von Kunden, die Anspruch auf 
einen ermäßigten Steuersatz haben, wird bei 
Vorlage des Erlaubnisscheines nach den 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen 
besteuert. 
 

Konzessionsabgabe 
Die Konzessionsabgabe ist entsprechend der 
Konzessionsabgabenverordnung in den Arbeits-
preisen berücksichtigt. 
 

Umsatzsteuer 
Die Bruttopreise enthalten die gültige MwSt., 
derzeit 19%. Rundungsdifferenzen können 
auftreten, vereinbart ist der Nettopreis. 
 
 

Schwachlastregelung 
Die Schwachlast beträgt täglich 8 Stunden und 
wird mittels Schaltuhren erfasst. Eine Sommer-
zeitanpassung erfolgt jedoch nicht. 
Die Schwachlast bleibt bei der Leistungsentgel-
termittlung außer Ansatz. Zum Ausgleich für 
diese Verbrauchervergünstigung wird der 
verbrauchsabhängige Leistungspreis um einen 
Zuschlag erhöht und der Berechnung zugrunde 
gelegt. Der Anspruch auf die Schwachlastrege-
lung für den Strombezug von Raumheizzwecken 
besteht nicht. 
 

Hochtarifzeit: 
derzeit täglich von 6.00 – 22.00 Uhr 
Niedrigtarifzeit: 
derzeit täglich von 22.00 – 6.00 Uhr 

 

Diese Zeiten können von der Stadtwerke 
Sondershausen GmbH unter Beibehaltung 
der Gesamtschwachlastzeit verändert wer-
den. 

 
 

Umlagen 
Nähere Informationen zu den nebenstehend 
genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf 
der Informationsplattform der deutschen Über-
tragungsnetzbetreiber: www.netztransparenz.de 
 

Zahlungsweise, Preisänderungen 
Es werden Abschlagszahlungen vereinbart, 
deren Höhe entsprechend des erfolgten oder zu 
erwartenden Verbrauches ermittelt wird. Bei 
Änderungen des Erdgaspreises oder der 
Steuern während eines Abrechnungszeitraumes 
kann der Erdgasverbrauch zeitanteilig unter der 
Berücksichtigung saisonaler Verbrauchs-
schwankungen abgerechnet werden. Zukünftige 
Preisänderungen sind jeweils zum 1. und 15. 
eines Monats möglich. Die Änderung wird 
ausschließlich auf unserer Internetseite veröf-
fentlicht. Eine briefliche Mitteilung erfolgt nicht. 


